
Arntsgericht Hamburg

32 C 293t13

Verfügung

ln Sachen

    
wg. Urheberrecht

Beglaubigte Abschrift

Das Gericht weist auf Folgendes hin:

1. Verjährung

Es dürfte im Hinblick auf die Abmahnkosten, fur welche die regelmäßige Verjährungsfrist von 3

Jahren gilt, Verjährung eingetreten sein, weil die Zustellung des Mahnbescheids am 21.12.2012

keine Hemmung gemäß S 204 Abs. 1 Nr. 3 BGB bewirkt haben dürfte. Denn entgegen der Auffas-

sung der Klägerin dürfte es an der erforderlichen lndividualisierung im Mahnbescheidsantrag (s.

dazu Ellenberger in: Palandt, BGB, 72. Aufl., S 204 BGB Rn. 18 m.w.N.) fehlen. Der Schuldner

muss aus dem lVlahnbescheid erkennen können, welcher Anspruch gegen ihn geltend gemacht

wird. Dabei ist ein im tt/ahnbescheid genanntes Anspruchsschreiben zu ber[¡cksichtigen. Wird ei-

ne [\Iehrheit von Forderungen geltend gemacht, so müssen alle individualisiert werden (Ellenber-

ger in: Palandt, a.a.O.; BGH, NJW 1993, 862). Denn der Abgemahnte muss im Mahnverfahren

beurteilen können, ob er sich gegen eine Forderung zur Wehr setzen will oder nicht (BGH NJW

2013, 3509). Auf Schadensersatz haftet er nur als unmittelbar Verantwortlicher, nicht aber als

Störer.

Es kann auch die nachträgliche lndividualisierung der Ansprüche im streitigen Verfahren für die

Frage der Verjährung keine Rücl<wirkung entfalten: ,,Die Zustellung eines t\/lahnbescheids, mit

dem ein Teilbetrag aus mehreren Einzelforderungen geltend gemacht wird, hemmt die Verjäh-

rung nicht, wenn eine genaue Aufschlüsselung der Einzelforderungen unterblieben ist und die ln-

dividualisierung erst nach Ablauf der Verjährungsfrist im anschließenden Streitverfahren nachge-

holt wird" (BGH, XIZR 466107; siehe auch BGH, lX ZR 169/07, beide zitiert nach Juris). Auch das

von der Klägerin zitierte Urteil des BGH (BGH NJW 2013, 3509) enthält keine andere Aussage,

Darin heißt es wörtlich: "Wird ein einheitlicher Anspruch geltend gemacht, der sich aus mehreren
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Rechnungsposten zusammensetzt, bedarf es keiner Aufschlüsselung der Rechnungsposten im

ttlahnbescheid. Die entsprechend notwendige Substantiierung kann im Laufe des Rechtsstreits

beim Übergang in das streitige Verfahren nachgeholt werden (vgl. BGH, Urteilvom 6. Dezember

2001 - Vll ZR 183/00, aaO). Umfasst der im fr/ahnbescheid geltend gemachte Betrag dagegen

mehrere, nicht auf einem einheitlichen Anspruch beruhende und deshalb selbständige Einzelfor-

derungen, so bedarf es bereits einer Aufschlüsselung im Mahnbescheid, gegebenenfalls unter

Bezugnahme auf Rechnungen und sonstige Urkunden. ln diesen Fällen kann eine lndividualisie-

rung nach Ablauf der Verjährungsfrist im anschließenden Streitverfahren nicht nachgeholt werden
(BGH, Urteile vom 17. November 2O1O - Vlll ZR 211l}g, aaO; vom 21. Oktober 20Og - Xl ZR

466107, aaO)." Wie $ 97a Abs. 2 S. 3 UrhG 2013 nunmehr auch verdeutlicht, handelt es sich bei

den streitgegenständlichen Ansprüchen nicht nur um Rechnungspositionen eines einheilichen

Anspruchs (dazu BGH NJW 2013,3509), sondern um dem Wesen nach unterschiedliche An-

sprüche aufgrund unterschiedlicher Anspruchsgrundlagen. Selbst wenn man trotz erheblicher

Bedenken $ 97 Abs, 2 UrhG als einheitliche Anspruchsgrundlage annähme, handelte es sich

nicht um Rechnungspositionen eines einheitlichen Anspruchs, sondern um voneinander unab-

hängige, selbständige Ansprüche auf Schadensersatz einerseits und Auñryendungsersatz ande-

rerseits.

Der Beklagte hätte vorliegend somit unter Berücksichtigung eines etwaigen im tMahnbescheid ge-

nannten Anspruchsschreibens aus dem Mahnbescheid erkennen können müssen, welche An-

sprüche gegen ihn geltend gemacht werden. Mit dem Mahnbescheid wurde eine Forderung über

1.298,00 € "Schadenersatz aus UnfallA/orfall gem. Schadenersatz 20g vom 0g.0S.09" geltend ge-

macht. Auf eine Anspruchsschreiben wird damit im lr/ahnbescheid schon nicht Bezug genom-

men' Das Abmahnschreiben datiert vom 06.07.2009 und ist mit Datum im fr/ahnbescheid nicht

bezeichnet. Selbst wenn man dieses aber dennoch berücksichtigen würde, hätte der Beklagte

auch unter Berücksichtigung des Abmahnschreibens nicht klar erkennen können, welche Ansprü-

che im t\Iahnbescheid gegen ihn geltend gemacht werden. ln dem genannte Schreiben vom

06.07'2009 wird schon keine Forderung über 1.298,00 € genannt. Auch ergibt sich keine Auf-

schlüsselung in Anwaltskosten und Schadensersatz. Velmehr wird ein Vergleich angeboten,

nach welchem ein nicht bezifferte Schadensersatzanspruch auf 400 € reduziert werden soll und

von Anwaltskosten in Höhe von 1.37g,80 € netto die Rede ist.

Da sich somit weder aus dem tVlahnbescheid noch aus dem in Bezug genommenen Schreiben
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eine Aufschlüsselung der aus zwei Einzelforderungen bestehenden Gesamtforderung ersehen

lässt und somit die beklagte Partei aus dem tMahnbescheid nicht erkennen konnte, welche An-

spruche in welcher Höhe gegen sie geltend gemacht werden, konnte keine Hemmung eintreten.

Soweit sich die Klägerseite auf einen Neubeginn der Verjährungsfrist wegen Anerkenntnisses

gem. S 212 fibs.1 Nr. 1 BGB beruft, bleibt dieser Einwand für das Gericht unverständlich. Dass

die Klägerin selbst ggf, gegenüber ihren Prozessbevollmächtigten ein Anerkenntnis betreffend de-

ren Honorarforderung abgegeben hat erscheint irrelevant. Relevant wäre nach Auffassung des

Gerichts lediglich ein Anerkenntnis der Beklagtenseite, da streitgegenständlich ein Auñryendungs-

ersatzanspuch der Klägerin gegenüber dem Beklagten ist. Dass die Forderung der Prozessbe-

vollmächtigten der Klägerin gegen die Klägerin selbst verjährt sei, wurde schon nicht eingewandt,

Hinsichtlich des daneben geltend gemachten lizenzanalogen Schadensersatzanspruchs durfte

hingegen s 852 BGB greifen (s. dazu BGH, 27.10.2011, I zR 175110, GRUR 2012, 715, zitiert

nach Juris, dort Rz. 40-41; OLG Hamm, 07.09.2010, l-4 U 37110, zitiert nach Juris, dort Rz. 26),

so dass noch keine Verjährung eingetreten sein dürfte. S 852 S. 2 BGB gilt für Fälle, in denen der

Schuldner auf Kosten des Verletzten etwas durch unerlaubte Handlung erlangt hat. Die Vorschrift

dürfte über $ 102 S, 2 UrhG auch vorliegend anwendbar sein. Die kurze deliktische Verjährung gilt

in solchen Fällen nur für die konkreten Schäden, um welche das Vermögen des Gläubigers ge-

mindert ist. Die Vorteile, um welche das Vermögen des Schädigers infolge der unerlaubten Hand-

lung gemehrt ist, sind hingegen im Verhältnis zum Gläubiger eine ungerechtfertigte Bereicherung.

Da die Herausgabe des Erlangten, also der Gebrauch des Rechts der öffentlichen Zugänglichma-

chung, seiner Art nach nicht herausgegeben werden kann, dürfte gemäß S 81B Abs. 2 BGB Wer-

tersatz in Form der angemessenen Lizenzgebühr geschuldet sein.

2. Täterhaftung

Nach oben stehendem dürfte damit lediglich noch in Frage stehen, ob der Beklagte als Täter auf

Schadensersatz haftet.

Hinsichtlich dem Umstand, dass die Ehefrau und der Sohn des Beklagten nach dessen Angaben

Zugriff zu dem lnternet hatten und auch als mögliche Täter in Betracht kommen, dürfte noch Be-

weis zu erheben sein, wobei die Klägerin im vorliegenden Fall für die Täterschaft des Beklagten

bzw. für das Vorliegen der Voraussetzungen der Täterschaftsvermutung beweisbelastet ist. Bis-
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lang wurde neben der Parteivernehmung des Beklagten kein Beweis angeboten.

Die Tätervermutung dürfte im vorliegenden Fall nach derzeitigem Sachstand aufgrund des Vor-

trags des Beklagten nicht greifen. Nach der neuen Rechtsprechung des BGH (BGH, Urteil vom

08.01.2014, Az' IZR 169112 - Bearshare) ist eine tatsächliche Vermutung der Täterschaft des An-

schlussinhabers nicht begründet, wenn (auch) andere Personen diesen Anschluss benu2en
konnten. Dies ist nach dem BGH beispielsweise dann der Fall, wenn der lnternetanschluss zum

Zeitpunkt der Rechtsverle2ung nicht hinreichend gesichert war oder bewusst anderen personen

zur Nutzung überlassen wurde. Die Vermutung greift also bereits nicht ein und muss in diesen

Fällen somit auch nicht durch den Beklagten erschüttert oder entkräftet werden. Will sich der

Rechtsinhaber auf die tatsächliche Vermutung dennoch berufen, muss er vielmehr selbst deren

Voraussetzungen darlegen und gegebenenfalls beweisen. lm vorliegenden Fall obliegt es damit

also der Klägerin zu beweisen, dass der Beklagte selbst Täter ist. Vermag sie dies nicht, stünde

der Klägerin noch die tvloglichkeit offen, nachzuweisen, dass jedenfalls keine anderen Anschlus-

snutzer als der Beklagte in Betracht kommen. Wenn letzteres gelingt und damit ein auf Lebenser-

fahrung beruhender typischer Geschehensablauf wie bei einem Anschlussinhaber, der alleinigen

Zugritf zum lnternetanschluss hat, angenommen werden kann, käme das Eingreifen der tatsäch-

lichen Vermutung der Täterschaft des Beklagten gegebenenfalls wieder in Betracht.

Das Gericht schlägt den Parteien zur Vermeidung eines kosten- und zeitintensiven Rechtsstreits

mit Beweisaufnahme sowie etwaiger Folgeverfahren gegen Familienangehörige des Beklagten

gem. S 278 ltbsa1ø 6 Zvilprozessordnung (ZPO) folgenden Vergleich vor, der insbesondere auch

das Vergleichsangebot der Klägerseite vom 28.05.2014 (zum SchadensersaL) berücksichtigt:

1.

2.

Der Beklagte zahlt an die Klägerin 1S0 €.

Damit sind sänrtliche Geldzahlungsansprüche aus der streitgegenständlichen

Nutzungshandlung, auch gegenüber den Famitienangehörigen des Beklagten,

abgegolten.

Die Kosten des Rechtsstreits vrærden gegeneinander aufgehoben.3.

Die Parteien haben Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb von zwei Wochen.

Sollte kein Vergleich zustande kommen, erhält die Klägerseite Gelegenheit zur Stellungnahme zu
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den gerichtlichen Hinweisen innerhalb von zuæi weiteren Wochen, ln diesem Fallwird im Ar-
schluss ein Verhandlungstermin anberaumt werden.

Richterin
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